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Anmerkung: In den im Folgenden zitierten §§ wurden einschlägige Passagen (durch Fettschrift) hervorgehoben. 
 

 
 
Ziele 
 
§ 1. 
Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der 
Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur 
Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der 
natürlichen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die 
in Forschung und in forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten 
ausgerichtet sind. Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten 
Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft 
vollzogen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von 
Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte 
als auch im Bereich der methodischen Fertigkeiten mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der 
gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden humanen und 
geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen. Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen 
organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten 
und ihre Organe in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung. 
 
 
 
Leitende Grundsätze 
 
§ 2. 
Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind: 

1. Freiheit der Wissenschaften und ihrer Lehre (Art. 17 des Staatsgrundgesetzes über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBl. Nr. 142/1867) und Freiheit des wissenschaftlichen und 
des künstlerischen Schaffens, der Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre (Art. 17a des 
Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger); 
2. Verbindung von Forschung und Lehre, Verbindung der Entwicklung und Erschließung der Künste 
und ihrer Lehre sowie Verbindung von Wissenschaft und Kunst; 
3. Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theorien, Methoden und Lehrmeinungen; 
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4. Lernfreiheit; 
5. Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge; 
6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten, bei der 
Qualitätssicherung der Lehre und der Verwendung der Studienbeiträge; 
7. nationale und internationale Mobilität der Studierenden, der Absolventinnen und Absolventen 
sowie des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals; 
8. Zusammenwirken der Universitätsangehörigen; 
9. Gleichstellung von Frauen und Männern; 
10. soziale Chancengleichheit; 
11. besondere Berücksichtigung der Erfordernisse von behinderten Menschen; 
12. Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung. 

 
 
Aufgaben 
 
§ 3. 
Die Universitäten erfüllen im Rahmen ihres Wirkungsbereichs folgende Aufgaben: 

1. Entwicklung der Wissenschaften (Forschung und Lehre), Entwicklung und Erschließung der Kunst 
sowie Lehre der Kunst; 
2. Bildung durch Wissenschaft und durch die Entwicklung und Erschließung der Künste; 
3. wissenschaftliche, künstlerische, künstlerisch-pädagogische und künstlerisch-wissenschaftliche 
Berufsvorbildung, Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, die eine Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden erfordern, sowie Ausbildung der künstlerischen und wissenschaftlichen 
Fähigkeiten bis zur höchsten Stufe; 
4. Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses; 
5. Weiterbildung, insbesondere der Absolventinnen und Absolventen von Universitäten; 
6. Koordinierung der wissenschaftlichen Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und 
der Lehre innerhalb der Universität; 
7. Unterstützung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit im Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie der Kunst; 
8. Unterstützung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in der Praxis und 
Unterstützung der gesellschaftlichen Einbindung von Ergebnissen der Entwicklung und Erschließung 
der Künste; 
9. Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung; 
10. Pflege der Kontakte zu den Absolventinnen und Absolventen; 
11. Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung der Aufgaben der Universitäten. 

 
 
Leitung und innere Organisation 
 
§ 20. …  
(3) Die Mitglieder von Kollegialorganen sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine 
Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG). Sie haben mit 
einfacher Stimmenmehrheit eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden zu wählen.1 Kommt eine 
zur Wahl, Entsendung oder Nominierung von Vertreterinnen und Vertretern in ein Kollegialorgan der 
Universität berufene Personengruppe dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht nach, hat der Universitätsrat 
dieser Personengruppe eine einmalige Nachfrist zur Nachholung der Wahl, Entsendung oder 
Nominierung zu setzen. Kommt der Senat seiner Verpflichtung zur Wahl der Mitglieder des 
Universitätsrats gemäß § 21 Abs. 6 Z 1 oder Abs. 7 nicht zeitgerecht nach, hat die Bundesministerin 
��������������������������������������������
1 Anmerkung: Diese Bestimmung gilt auch für den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, der ein Kollegialorgan iSd § 20 
Abs 3 ist: http://ug.manz.at/index-ug.html, Kommentar zu § 20.  
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oder der Bundesminister dem Senat eine einmalige Nachfrist zur Nachholung der Wahl zu setzen. 
Verstreicht diese Frist ergebnislos, gilt das Kollegialorgan auch ohne Vertreterinnen und Vertreter dieser 
Personengruppe als gesetzmäßig zusammengesetzt. … 
 
 
Frauenfördergebot 
 
§ 41.  
Alle Organe der Universität haben darauf hinzuwirken, dass in allen universitären Arbeitsbereichen ein 
ausgewogenes Zahlenverhältnis zwischen den an der Universität tätigen Frauen und Männern erreicht 
wird. Die Erreichung dieses Ziels ist durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch die Erlassung 
und Umsetzung eines Frauenförderungsplans, anzustreben. 
 
 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
 
§ 42.  
(1) An jeder Universität ist vom Senat ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzurichten, 
dessen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch Universitätsorgane auf Grund des Geschlechts 
entgegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der Universität in Fragen der Gleichstellung von 
Frauen und Männern sowie der Frauenförderung zu beraten und zu unterstützen. 
(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sowie deren 
Funktionsdauer ist in der Satzung festzulegen. Die im Senat vertretenen Gruppen von 
Universitätsangehörigen sind berechtigt, Mitglieder in einem in der Satzung festgelegten Verhältnis in 
den Arbeitskreis zu entsenden. Aus dem Kreis der Mitglieder des Arbeitskreises ist eine Vorsitzende 
oder ein Vorsitzender zu wählen. 
(3) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funktion 
an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 13 Abs. 2 UOG 1993 in Verbindung mit § 40 Abs. 7 
UOG 1993, § 14 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 Abs. 7 KUOG). Sie dürfen bei der Ausübung ihrer 
Befugnisse nicht behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen nicht 
benachteiligt werden. 
(4) Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist vom Rektorat in allen inneruniversitären Angelegenheiten 
Auskunft zu erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen und in die 
automationsunterstützt aufgezeichneten Daten über das Personal der Universität zu geben, deren 
Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitskreises erforderlich ist. Auf Verlangen ist die 
Herstellung von Fotokopien dieser Unterlagen zu gestatten. Einsicht in die Personalakten ist nur mit 
Genehmigung der Betroffenen zulässig. 
(5) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse 
Gutachten und Stellungnahmen facheinschlägiger Expertinnen oder Experten sowie Auskünfte 
eingeholt, dürfen diesen Expertinnen oder Experten die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Expertinnen oder Experten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen: 

1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen; 
2. die Liste der eingelangten Bewerbungen; 
3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber. 

(7) Das Rektorat hat gleichzeitig mit der Information des zuständigen Betriebsrats den Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit welcher Bewerberin oder mit welchem 
Bewerber ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die ohne vorherige 
Verständigung des Arbeitskreises oder vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind 
unwirksam. 
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(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines 
Universitätsorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Geschlechts darstellt, ist er 
berechtigt, innerhalb von zwei Wochen die Schiedskommission anzurufen. 
(9) Betrifft die Beschwerde des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen eine Entscheidung über die 
Begründung, eine wesentliche Veränderung oder die Beendigung eines Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnisses, ist die Vollziehung der Entscheidung des Universitätsorgans bis zur 
Entscheidung der Schiedskommission unzulässig. 
(10) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises zu 
übermitteln. 
 
 
Schiedskommission 
 
§ 43.  
(1) An jeder Universität ist eine Schiedskommission einzurichten. Zu ihren Aufgaben zählen: 

1. die Vermittlung in Streitfällen von Angehörigen der Universität; 
2. die Entscheidung über Beschwerden des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 
wegen einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts durch die Entscheidung eines 
Universitätsorgans. 

(2) Angelegenheiten, die einem Rechtszug unterliegen, und Leistungsbeurteilungen sind von der 
Prüfung durch die Schiedskommission ausgenommen. 
(3) Die Schiedskommission hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf ein Einvernehmen zwischen den 
Beteiligten hinzuwirken. 
(4) Alle Organe und Angehörigen der Universität sind verpflichtet, den Mitgliedern der 
Schiedskommission Auskünfte in der Sache zu erteilen und an Kontaktgesprächen teilzunehmen. 
(5) Kann kein Einvernehmen erzielt werden, hat die Schiedskommission in den Angelegenheiten gemäß 
Abs. 1 Z 2, welche die Entscheidung über die Begründung, eine wesentliche Veränderung oder die 
Beendigung eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses betreffen, innerhalb von vier Wochen mit 
Bescheid darüber abzusprechen, ob durch die beabsichtigte Entscheidung des Universitätsorgans eine 
Diskriminierung auf Grund des Geschlechts vorliegt. 
(6) Bejaht die Schiedskommission in den Fällen des Abs. 1 Z 2 das Vorliegen einer Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts, hat das Universitätsorgan eine neue Personalentscheidung unter Beachtung 
der Rechtsauffassung der Schiedskommission zu treffen. 
(7) Gegen den Bescheid der Schiedskommission ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. Der 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und das betroffene Universitätsorgan haben das 
Recht, gegen den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Verwaltungsgerichtshof 
Beschwerde zu führen. 
(8) Arbeitsverträge, die von der Rektorin oder vom Rektor während eines anhängigen Verfahrens vor 
der Schiedskommission oder trotz eines negativen Bescheids der Schiedskommission abgeschlossen 
werden, sind unwirksam. 
(9) Die Schiedskommission besteht aus sechs Mitgliedern, die keine Angehörigen der betreffenden 
Universität sein müssen. Je ein männliches und ein weibliches Mitglied sind vom Senat, vom 
Universitätsrat und vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen für eine Funktionsperiode von zwei 
Jahren zu nominieren. Zwei der Mitglieder müssen rechtskundig sein. 
(10) Die Mitglieder der Schiedskommission sind bei der Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen 
oder Aufträge gebunden (§ 13 Abs. 2 UOG 1993 und § 14 Abs. 2 KUOG). 
(11) Die Schiedskommission entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
(12) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich ein Tätigkeitsbericht der Schiedskommission zu 
übermitteln. 
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Anwendung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 
 
§ 44. 
Auf alle Angehörigen der Universität sowie auf die Bewerberinnen und Bewerber um Aufnahme in ein 
Arbeitsverhältnis zur Universität oder um Aufnahme als Studierende ist das Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. Nr. 100/1993, mit Ausnahme des vierten und fünften Abschnitts des 
dritten Teils2 und des § 503 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienststelle und als 
Zentralstelle (§ 2 Abs. 1 und 2 B-GBG) gilt und sie die Pflicht zur Leistung von Schadenersatz gemäß 
§ 10 Abs. 14 B-GBG trifft. Das Recht zur Erstellung eines Vorschlags für den 
Frauenförderungsplan (§ 41 Abs. 15 B-GBG) steht dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen zu. 
 
 
Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren 
 
§ 98.  
(1) Die fachliche Widmung einer unbefristet oder länger als drei Jahre befristet zu besetzenden Stelle 
einer Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors ist im Entwicklungsplan festzulegen. 
(2) Jede Stelle ist vom Rektorat im In- und Ausland öffentlich auszuschreiben. In das 
Berufungsverfahren können mit ihrer Zustimmung auch Wissenschafterinnen und Wissenschafter oder 
Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht beworben haben, als Kandidatinnen und Kandidaten 
einbezogen werden. 
(3) Die im Senat vertretenen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren haben auf 
Vorschlag der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs vier – davon 
zwei externe – Gutachterinnen oder Gutachter zu bestellen. Sie können diese Aufgabe aber auch an die 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des fachlich nahe 
stehenden Bereichs übertragen. 
(4) Der Senat hat eine entscheidungsbevollmächtigte Berufungskommission einzusetzen. Die 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren stellen mehr als die Hälfte der Mitglieder und 
die Studierenden mindestens ein Mitglied. Die Gutachterinnen und Gutachter gemäß Abs. 3 sind im 
selben Verfahren von der Mitgliedschaft in der Berufungskommission ausgeschlossen. 
(5) Die vier Gutachterinnen und Gutachter haben die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die 
ausgeschriebene Professorenstelle zu beurteilen. 
(6) Die Rektorin oder der Rektor hat allen geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit zu 
geben, sich in angemessener Weise zumindest dem Fachbereich und dem fachlich nahe stehenden 
Bereich zu präsentieren. 
(7) Die Berufungskommission erstellt auf Grund der Gutachten und Stellungnahmen einen begründeten 
Besetzungsvorschlag, der die drei für die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle am besten 
geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu enthalten hat. Ein Vorschlag mit weniger als drei 
Kandidatinnen und Kandidaten ist besonders zu begründen. 
(8) Die Rektorin oder der Rektor hat die Auswahlentscheidung aus dem Besetzungsvorschlag zu treffen 
oder den Besetzungsvorschlag an die Berufungskommission zurückzuverweisen, wenn dieser nicht die 
am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten enthält. 
(9) Die Rektorin oder der Rektor hat ihre oder seine Auswahlentscheidung dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen vor Aufnahme der Berufungsverhandlungen bekannt zu geben. Der 

��������������������������������������������
2 Jetzt: 3. und 4.Abschnitt des 1. Hauptstücks des II. Teils (BGBl I 2004/65). 
3 Jetzt: §§ 12 und 12a B-GlBG (BGBl I 2004/65). 
4 Jetzt: § 17 Abs 1 B-GlBG (BGBl I 2004/65). 
5 Jetzt: § 11a Abs 1 B-GlBG (BGBl I 2004/65). 
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Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen Beschwerde zu erheben. Über diese 
entscheidet die Schiedskommission mit Bescheid. 
(10) Weist die Schiedskommission die Beschwerde ab, kann die Rektorin oder der Rektor die 
Berufungsverhandlungen aufnehmen. Gibt die Schiedskommission der Beschwerde statt, wird die 
Auswahlentscheidung unwirksam. Eine neue Auswahlentscheidung ist unter Beachtung der von der 
Schiedskommission vertretenen Rechtsanschauung zu treffen. 
(11) Die Rektorin oder der Rektor führt die Berufungsverhandlungen und schließt mit der ausgewählten 
Kandidatin oder dem ausgewählten Kandidaten den Arbeitsvertrag. 
(12) Die Universitätsprofessorin oder der Universitätsprofessor erwirbt mit dem Abschluss des 
Arbeitsvertrages mit der Universität die Lehrbefugnis (venia docendi) für das Fach, für das sie oder er 
berufen ist. Eine allenfalls früher erworbene Lehrbefugnis wird hievon nicht berührt. 
(13) Die Lehrbefugnis (venia docendi) einer Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors in 
einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis erlischt mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. 
 


